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Auch wenn Sie nur eine dieser Fragen mit „Ja“ be-
antworten können, sind Sie gesetzlich dazu ver-
pflichtet, in Österreich einen Bevollmächtigten 
für die Lizenzierung dieser Verpackungen zu be-
stellen. 

Seit dem 01.01.2023 müssen Unternehmen, die 
nicht in Österreich ansässig sind, einen Bevoll-
mächtigten in Österreich bestellen, um die Vor-
gaben der Verpackungsverordnung rechtskonform 
zu erfüllen.

Abb. 1: Welche Unternehmen müssen einen Bevollmächtigten bestellen?  

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie einen Bevollmäch-
tigten benötigen? Rufen Sie uns einfach unter 
+49 221 580098-2888 an oder schreiben Sie uns 
eine Nachricht an ar-at@reclay-group.com. 

Wir sind für Sie da!

Bestellung eines Bevollmächtigten

Verkaufen Sie Ihre Produkte und Verpackungen aus dem Ausland 
nach Österreich? Möchten Sie für Ihre österreichischen Firmen-
kunden weiterhin die Vorentpflichtung der Verpackungen über-
nehmen? Sind Sie ein Fernabsatzhändler von Einwegkunststoffpro-
dukten? Haben Sie keinen Firmensitz in Österreich, wollen aber die 
Verpackungen Ihrer vertriebenen Produkte lizenzieren?

tel:0492215800982888
mailto:ar-at%40reclay-group.com?subject=Bevollm%C3%A4chtigten%20Anfrage


Unsere Leistung für Sie

Wir treten als Bevollmächtigter im Namen des 
Herstellers auf:

• Behördliche Registrierung,
• Einreichung von Meldungen an das Sam-

mel- und Verwertungssystem im Namen des 
Herstellers,

• Vertretung des Herstellers gegenüber von Be-
hörden,

• Übernahme der Verantwortlichkeiten laut 
Verwaltungsstrafgesetz

Wir handeln als Bevollmächtigter im Interesse des 
Herstellers, sodass alle gesetzlichen Anforderun-
gen an den Hersteller erfüllt werden:

• Verpflichtungen als Kontaktperson der Her-
steller mit den Behörden in Österreich

• Vereinbarungen mit Sammel- und Verwer-
tungssystemen und Datenaustausch

• Zusammenarbeit mit den Behörden und 
Koordinationsstellen im Rahmen von Über-
prüfungen

• Übernahme der Entpflichtung anstelle des 
inländischen Importeurs.

Gesetzlich Administrativ

Abb. 2: Ablauf



Was ist ein Bevollmächtigter? Ab wann tritt der Bevollmächtigte 
in Kraft?

Ab wann kann der Bevollmäch-
tigte in meinem Namen agieren?

Ein Bevollmächtigter ist eine natürliche oder ju-
ristische Person, die sämtliche verpackungsrecht-
liche Verpflichtungen eines ausländischen Inver-
kehrsetzers in Österreich übernimmt.  

Wann benötigen ausländische 
Versandhändler einen Bevoll-
mächtigten?
Ausländische Versandhändler, die keinen Sitz in 
Österreich haben und die Verpackungen oder ver-
packte/Waren oder Güter im Rahmen des Fern-
absatzes an private Letztverbraucher in Österreich 
übergeben, benötigen ab dem 01. Januar 2023 
einen Bevollmächtigten in Österreich. Auch Un-
ternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitglied-
staat, die für österreichische Firmenkunden die 
Vorentpflichtung für Verpackungen übernehmen 
wollen, müssen einen Bevollmächtigten bestellen.

Ab dem 01.01.2023 ist ein Bevollmächtigter mit 
Sitz in Österreich erforderlich. Ein Bevollmächti-
gungsvertrag und eine notariell beglaubigte Voll-
macht sind notwendig, um die Bestellung des 
Bevollmächtigten in Kraft treten zu lassen. Die 
Bevollmächtigung entfaltet jeweils zum nächsten 
Quartal nach der Bestellung ihre Gültigkeit.

Sie benötigen ab dem 01.01.2023 einen Bevoll-
mächtigten, mit Sitz in Österreich. Sobald Sie ei-
nen Bevollmächtigungsvertrag vorliegen und die 
notariell beglaubigte Vollmacht durch Ihren Be-
vollmächtigten an das zuständige Ministerium zur 
Freigabe übermittelt haben, ist die Bevollmächti-
gung bis zur Auflösung des Vertrages gültig. Die 
Bevollmächtigung entfaltet jeweils zum nächsten 
Quartal nach der Bestellung ihre Gültigkeit. Bei 
Fragen zur Gültigkeit informieren Sie sich gerne 
bei uns.

Wichtige Begriffsdefinitionen für Sie: 
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Einfache Abwicklung und Bestellung des 
Bevollmächtigten mit Reclay

Für Sie ist alles klar?

Reclay Systems bietet die Dienstleistung als Bevollmächtigter an und über-
nimmt damit alle gesetzlichen Verpflichtungen des Auftraggebers, wie den 
Abschluss eines Systemteilnahmevertrages sowie die entsprechenden Men-
genmeldungen. 

Dann geht es hier direkt zum Bevollmächtigungsvertrag:

 Mehr Informationen finden Sie hier:

Bevollmächtigten bestellen

Mehr Informationen
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mailto:ar-at%40reclay-group.com?subject=Bevollm%C3%A4chtigten%20Anfrage
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